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Zwangssicherungshypothek auf mehreren Grundstücken -                 
BGH-Beschluß vom 14.03.1991 - IX ZR 300/90 
 
Zwangssicherungshypothek auf mehreren Grundstücken                   
(§ 867 Abs. 2 ZPO; § 366 BGB);                                       
hier: BGH-Beschluß vom 14.03.1991 - IX ZR 300/90 -                   
Will der Gläubiger mehrere Grundstücke des Schuldners mit einer      
Zwangssicherungshypothek belasten, so muß er den Betrag seiner       
Forderung auf die einzelnen Grundstücke verteilen und nicht          
zugleich eine Rangfolge dieser Teile für die Befriedigung angeben.   
Mangels anderweitiger Bestimmung werden Teilleistungen des           
Schuldners nach § 366 BGB verrechnet.                                
Fundstelle: NJW 1991, Heft 32, Seite 2022-2023                       
 

 

 


